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1. Der bisherige Wortlaut des § 218a
Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 sollte
erhalten bleiben.
Die Formulierung trägt sowohl den
Schwierigkeiten der Befunderhebung
und Befundbewertung als auch den
Problemen der Beratung und der Ent-
scheidungsfindung in angemessener
Weise Rechnung.

2. Die Schwangerschaftskonfliktbera-
tung nach § 219 als Voraussetzung für
einen Schwangerschaftsabbruch bei
der sog. embryopathischen Indikation
(§ 218a Absatz 3 Satz 2) sollte entfal-
len, sofern eine genetische Beratung
erfolgt.

Die bisherige Verpflichtung zu einer
sog. sozialen Beratung nach §219
wird sinnvollerweise durch die Alter-
native einer genetischen Beratung er-
setzt, die sämtliche für eine Entschei-
dungsfindung in solchen Fällen rele-
vanten Aspekte abdeckt. Die Ver-
pflichtung zu einer zusätzlichen sozia-
len Beratung entsprechend § 219
nach einer erfolgten genetischen Be-
ratung wurde von betroffenen Frauen
bzw. Paaren schon immer als Zumu-
tung empfunden. Die Besprechung
und schriftliche Dokumentation von
für die Entscheidungsfindung irrele-
vanten Informationen führt zu Verunsi-
cherung und Stigmatisierung.

3. Die Beratung und die sich im An-
schluß hieraus eventuell ergebende In-
dikationsstellung zum Schwanger-
schaftsabbruch nach § 218a Absatz 3
muß unter Hinzuziehung eines medizi-
nischen Genetikers (Facharzt für
Humangenetik) erfolgen.

a) Von allen medizinischen Fachdiszi-
plinen ist die Humangenetik dieje-
nige, die von der Regelung des §
218a Absatz 3 am unmittelbarsten
betroffen ist. Sämtliche Aspekte
sind Gegenstand der entsprechen-
den fachärztlichen Ausbildung.

Die zu treffenden Feststellungen
über mögliche Ursachen einer
eventuellen Erkrankung oder Ent-
wicklungsstörung, Bewertung von
Befunden und daraus resultieren-
den Aussagen über die Wahr-
scheinlichkeit des konkreten Vorlie-
gens einer Störung sowie Aussagen

über das Spektrum möglicher
Schweregrade und die Erarbeitung
individuell angemessener Entschei-
dungen sind Gegenstand fach-
spezifischen Handelns in der gene-
tischen Beratung.

Darüberhinaus hat die Humangene-
tik bereits konkrete Richtlinien für
einen ethisch verantwortungsvollen
Umgang mit dieser Problematik
entwickelt (s. hierzu die ent-
sprechenden Stellungnahmen zu
verschiedenen Aspekten pränataler
Diagnostik).

b) Erfahrungsgemäß wird in vielen Fäl-
len das Risiko für eine kindliche Er-
krankung oder Fehlentwicklung von
anderen medizinischen Fachdiszi-
plinen überschätzt. Genetische Be-
ratungen konnten deshalb in der
Vergangenheit in zahlreichen Fällen
ungerechtfertigte Schwanger-
schaftsabbrüche verhindern.

c) Die Basis einer sog. embryopathi-
schen Indikation ist in der Regel
eine vorausgegangene pränatale
Diagnostik. In zahlreichen Stellun-
gnahmen (z.B. Entschließung des
Bundesrates, Drucksache 424/92)
wird gefordert, daß pränatale Dia-
gnostik nur im Rahmen einer gene-
tischen Beratung erfolgen sollte.
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